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Index

24/01 Strafgesetzbuch

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

BetriebsO 1994 §13 Abs1;

BetriebsO 1994 §6 Abs1 Z3;

StGB §80;

StVO 1960 §4 Abs1 lita;

StVO 1960 §4 Abs1 litb;

StVO 1960 §4 Abs2;

Rechtssatz

Als nicht zulässig erachtet es der Verwaltungsgerichtshof für die Annahme des Nichtvorliegens der

Vertrauenswürdigkeit im Sinne des § 6 Abs. 1 Z. 3 BetriebsO 1994, das Verhalten vor den Gendarmeriebeamten und im

strafgerichtlichen Verfahren (hier betre=end fahrlässige Tötung) zur Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit

heranzuziehen (hier: diese Umstände können aber nicht als für die von der belangten Behörde getro=ene Annahme

des Nichtvorliegens der Vertrauenswürdigkeit maßgeblich angesehen werden).
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